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1. Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über 
die Aufgaben und die Einrichtung des Österreichischen 
Rundfunks (Rundfunkgesetz - RFG) geändert wird - "ORF-Gesetz" 

2. Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem Bestimmungen für 
privates Fernsehen erlassen werden (Privatfernsehgesetz -
PrTV-G) - Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

;)ie Wirtschaftskarr.::'.er Österreich bedankt sich für::ae 

übermittlung der :~ Betreff genannten Gesetzesentwürfe und nimmt 

dazu wie folgt Stellung: 

Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit werden eingangs die 

für die Wirtschaft ~esentlichen Funkte beider Entwürfe dargelegt 

(vgl. 1.1. Grunds6.tzliche Anmer}:ungenl. _~schließend wird eine 

detaillierte Besprechung der einzelnen Bestimmungen vorgenommen 

(vgl. 1.2. ?~merk~~gen zu den Bestimmungen im Detail). 
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1.1. Grundsätzliche Anmerkungen: 

Die mit dem ORF-Gesetz und der Einführung eines PrTV-G geplanten 

Schritte zur Neuordnung des Rundfunkbereiches und die damit 

verbundene Marktöffnung in österreich wird begrüßt, da die 

Veranstaltung von Privatfernsehen damit nicht länger auf Kabel­

und Satellitenverbreitung beschränkt sein wird, sondern erstmals 

auch terrestrisch österreichweit erfolgen kann. 

Jie Wirtschafts kammer Österreich erachtet es darüber hinaus für 

sinnvoll, gleichzeitig mit der erstmaligen Einführung von 

österreichweitem terrestrischen Privatfernsehen die 

Rahmenbedingungen für den Österreichischen Rundfunk (ORF) dieser 

geänderten Situation anzupassen, dabei jedoch dem ORF auch 

weiterhin die erforderlichen Voraussetzungen für die Erfüllung 

des öffentlich-rechtlichen Auftrages auf einem hohen 

Qualitätsniveau zu geben und die Wettbewerbsfähigkeit des 

~nternehmens auch ~n einem liberalisierten österreichischen 

~undfunkmarkt abzusichern. 

3esondere Bedeutung }:ommt dabei aus unserer Sicht den folgenden 

?unkten zu: 

• Die Umwandlung des ORF in eine Stiftung öffentlichen Rechts 

unter gleichzeitiger Festlegung einer klaren Definition bzw. 

Konkretisieru~g des öffenLlich rechtlichen Auftrages, um 

damit eine präzise Trennung zwischen öffentlich-rechtlichen 

Aufgaben und anderen kommerziellen Tätigkeiten des ORF 

vorzunehmen: 7g1. § 3ff CRF-Gesetz; 

• ausgewogene 3esLimmungen -cber die Werbemöglichkeiten, um 

einerseits den potentiel~en ~~bietern von Privatfernsehen 

einen ausreic~enden Wer~emarkt zu sichern und andererseits 
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den ORF nicht allzu restriktiv in seinen Werbemöglichkeiten 

zu beschränken: vgl. § 13 ff ORF Gesetz, § 30 ff PrTV-G; 

• die Festlegung einer Duldungspflicht der Mitbenützung der 

Sendeanlagen des ORF durch andere Rundfunkveranstalter unter 

Anführung von Kriterien für die Berechnung des 

Nutzungsentgeltes: vgl. § 7 ORF-Gesetz, §§ 13, 19 und 27 

PrTV-G und 

• die Schaffung von möglichst praxisnaher interner 

Organisationsbestimmungen für den ORF, die den veränderten 

Rahmenbedingungen ausreichend Rechnung tragen, rasche 

Entscheidungsprozesse ermöglichen und gleichzeitig unnötige 

Verwaltungskosten für den ORF vermeiden: vgl. insbesondere 

§§ 2 F~s. 4, 8 und § 9 Abs. 2 und 7 ORF-Gesetz. 

Werbesteuer: 

Von besonderer Bedeutung erscheint für die Wirtschaft in diesem 

Zusammenhang eine Fbschaffung der bundeseinheitlichen Abgabe auf 

:tJerbeleistungen (Werbesteuer) f dami t ein höheres ~verbevolumen zur 

Ver~ügung steht, das den privaten Fernsehveranstaltern zugute 

~:ommen könnte. 

_. L. • • :lJlmerkungen den Besti~uungen im Detail: 

l.2.1. Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 

-jber die JI.ufgaben end die Ein::::-ic:htung des Österreichischen 

~undfunks (Rundfunkgesetz - RFGl geändert wird - "ORF-Gesetz~ 

~ie .~sicht des Gesetzgebers, jen ORF weder zu zersch~agen noch 

zu \'eräußern, sondern eine Ur.:.wandlung in eine Stiftung 

vorzunehmen, wird begrüßt. Diese Vorgangsweise erscheint 

geeignet, das ~nternehmen nachhaltig zu stabilisiere~ und seine 
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Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen eines dualen Rundfunksystems zu 

stärken. Gleichzeitig sollte jedoch zwischen den öffentlich­

rechtlichen Aufgaben und dem Ifkommerziellen~ Tätigkeitsbereich 

des ORF klar unterschieden werden, um einen fairen Wettbewerb mit 

den Privatfernsehanbietern zu ermöglichen. 

§ 2 Abs. 1: 

Es erscheint unklar, was mit "notwendigen' Maßnahmen und 

Geschäften in Z 2 und 3 -gemeint ist, da weder im Gesetzestext 

noch in den Erläuterungen dazu nähere Anhaltspunkte zu finden 

sind. Im Hinblick auf eine erhöhte Rechtssicherheit für den ORF 

bedarf dieser Begriff einer Konkretisierung, die den Spielraum 

des ORF klar definiert. In dieser Form scheinen 

Auslegungsstreitigkeiten vor der Regulierungsbehörde 

vorprogrammiert. 

§ 2 Jl..bs. 2: 

Die 3estimmung ist unklar formuliert, da aus dem Wortlaut 

geschlossen werden könnte, dass Beteiligungen an Unternehmen mit 

gleichem Unternehmensgegenstand nicht möglich sind, wenn es sich 

um ~inderheitsbetei~igungen von nic~t me~= als 25 ~ zur 

Vermögensveranlagung handelt. Aus den Er~äuterungen geht jedoch 

hervor, dass Minde=heitsbeteiligungen bis zur Höhe von 25 ~, die 

der \Termögensveranlagung dienen, auch an anderen Unternehmen, die 

nic~t den gleichen Unternehmensgegenstand betreiben, möglich sein 

sollen. Eine Klarstellung scheint erforderlich. 

§ 2 .:;1)s. 4: 

Die Vollziehbarkei-: der Bestirn..rnung, dass jede vertragliche 

Zusammenarbeit des ORF mit anderen Cnter~ehmen durch den 

Sti:~ungsrat zu genehmigen ist, erschein-: bei der Fülle an 

Ver-:=agsbeziehungen nicht gegeben. ~ies ~ürde bedeuten, dass eine 
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erhebliche Anzahl von Verträgen einern Gremium mit 35 Mitgliedern 

vorgelegt werden müßte, was zu Verzögerungen der Entscheidungen 

und zu einern erheblichen Verwaltungsaufwand führen würde. Die 

Bestimmung sollte daher enger gefaßt und/oder auf bestimmte 

Verträge eingeschränkt werden. 

§ ~. 
-' . 

Der Versuch, eine klare Definition des öffentlich-rechtlichen 

Auftrages einzuführen und diesen von den übrigen Geschäftsfeldern 

des ORF klar abzugrenzen, wird in Hinblick auf die damit 

verbundene erhöhte Rechtssicherheit ausdrücklich begrüßt. Damit 

sollte auch sichergestellt werden, dass die eingehobenen 

Rundfunkgebühren tatsächlich für die Erfüllung des öffentlich­

rechtlichen Auftrages herangezogen werden und somit jegliche 

Quersubventionierung anderer Bereiche verhindert wird. Eine klare 

Abgrenzung des öffentlich-rechtlichen Bereiches ist auch aufgrund 

der Anforderungen der EU-Transparenzrichtlinie von besonderer 

3edeutung. 

='ie i:1 .~s. 1 getroffene Klarst:.ellung, das der ORF nunmehr für 

~le ~eranstaltung ~~n d~ei bst:.erreichwei~ und neun bundeslandweit 

empfangbaren Programmen des Eörfunks sowie für =wei 

jst:.er~eichwei te Fernsehprograrr.me =u sorgen hat, '""ird :':a Sinne 

einer erhöhten Rechtssicherheit:. begrüßt. 

§ :3 l\bs. ·5: 

In den ~etzten beiden Zeilen ::,"uss es "gest:.alten ll und "verbreiten" 

s ta t:. t "='J. ges tal te!1" u.nd "=u -.-erbre i ten" :--_eißen. 

2ine Konkretisieru~g des ?~og~ammauftrages des ORF erscheint 

~ct:.wendig und sinnvoll. ~ritisch angemerkt wird jedoch, dass 
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zwar - berechtigterweise - auf die Kultur, den Sport und die 

Wissenschaft hingewiesen wird, jedoch die Bedeutung der 

Wirtschaft nicht ausreichend Erwähnung findet. Zentrale Fragen 

der Gesellschaftspolitik, wie die Förderung des Verständnisses 

für wirtschaftliche Zusammenhänge und für neue Technologien, die 

Förderung der Aus- und Weiterbildung sowie die Gesundheitspolitik 

werden nicht oder nur punktuell behandelt. Diese 

gesellschaftspolitisch und volkswirtschaftlich wichtigen Bereiche 

sollten unbedingt ergänzend aufgenommen werden. 

Darüber hinaus sollte die Bestimmung, wonach im 

Hauptabendprogramm ("prime time"} jedenfalls ein "anspruchvolles" 

Programm gesendet werden soll, im Hinblick auf die 

Rechtssicherheit für den ORF konkretisiert werden. Nach dem 

vorliegenden Entwurf ist weder eindeutig erkennbar, was unter 

"anspruchsvolle Programme" noch was unter "prime time" zu 

verstehen ist. Im Hinblick auf die Überprüfung durch die 

Regulierungsbehörde und eine einheitliche Judikatur der 

UberprUfenden Instanzen sollten Kriterien fUr diese Programme 

definiert und die Nprime time' exakt eingegrenzt werden. 

§ -:-: 

Wir begrUßen die FesLlegung einer Duldungspflicht der 

MitbenUtzung der Sendeanlagen des ORF durch andere 

Rundfunkveranstalter, da die Nutzung der Infrastruktur einen 

essentiellen Faktc~ der effizienten Marktöffnung für alternative 

.:..TIbieter darstell t. Die wichtige Frage, \velche Kosten r.un 

~aLsächlich bei jer 3erechnung des NutzungsenLgeltes einzurechnen 

sind, bleibt jedoc~ unbeantworLet. 

~erade die Erfahr~~gen bei der MarkLöffnung im 

-:-elekcmmunikaLicnsbereich zeigen, dass die Höhe der 
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Nutzungentgelte für fremde Infrastruktur eine der umstrittensten 

Fragen darstellt, die regelmäßig durch Entscheidungen der 

Regulierungsbehörden beantwortet werden muss. Der KommAustria 

wird jedoch weder im Gesetzestext noch in den Erläuterungen eine 

Auslegungshilfe für die Bestimmung der Höhe des Entgeltes zur 

Hand gegeben, sodass de facto die Regulierungsbehörde die 

Entscheidung ohne jegliche Leitlinien treffen muss, was in der 

Praxis zu erheblicher Rechtsunsicherheit führt. 

Im Gesetz oder zumindest in den Erläuterungen sollte daher eine 

~:lare Aussage getroffen werden, welc~e Kosten von der 

Regulierungsbehörde bei deren Entscheidungen zu berücksichtigen 

sind. Die Mitbenutzung der Sendeanlagen durch Private ist aus 

unserer Sicht nur zu den Grenzkosten (in Anlehnung an das im 

Telekommunikationsbereich gebräuchliche Modell der langfristigen 

Grenzkosten "long 't:erm running average incremental costs" -

~Rß.IC) und nicht zu den Vollkosten :estzulegen. Es könnte 

beispielsweise die Wendung uangemessenes ~arktübliches Entgelt" 

::iurc~ die Wendung "}:ostendeckendes E:ntgel::" oder tI die Kosten 

:-,_icht übersteigendes Entgel t" ersetz:: werden. Falls eine 

ierart~ge Klarstell~ng nicht bereits im Gesetz verankert Nird, 

~uss::e Dan als Alternat~ve d~e Tren~~ng des ORF in einen Bereich 

.,:~frastruktur· und einen ~ei: "Betr~eb· ~n Erwägung =~ehen, um 

auf diesem Weg einen angemessenen Wettbewerb entstehen z~ lassen. 

?rcblemat~sch erscheint weiters, dass die site-sharing 

3est~mmungen auf die Regulier~ngsbe~örde d.h.: KommAustrial 

~erweisen. Das führ:: ~m Ergeb~is beispie:sweise in § 27 PrTV-G 

::iazu, dass im Fall ::ies site-sharing von ~elekomITLunikationsmasten 

:-:.ach dem ':'KG die :'elekom Con't::rol KOIT'.miss~::n gemäß § 7 iVm. § 111 

= 3 TKG als weisungsunabhängige Behcrde e:-:.::scheidet, Nährend im 

3ereich ::ier Sendemastenmi tbenützung ',,'"on ~elekommunikationsmasten 
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nach dem PrTV-G bzw. dem ORF-Gesetz die KommAustria als 

weisungsgebundene Behörde zuständig ist. Um Doppelgleisigkeiten 

in der Entscheidungspraxis zu vermeiden, sollten nicht zwei 

verschiedene Behörden über die Mitbenutzung entscheiden. 

Es stellt sich darüber hinaus aus legistischer Sicht die Frage, 

war~~ die verpflichtende Mitbenutzung der Sendeanlagen in vier 

verschiedenen Bestimmungen (zusätzlich zu § 7 auch in den §§ 13, 

19 ~nd 27 PrTV-G) geregelt wird. Hier erscheint eine 

Vereinfachung geboten. 

§ 8: 

Im Einblick auf die Vermeidung eines hohen administrativen 

Aufwandes und von Doppelgleisigkeiten (Darstellung im 

Jahresbericht und im Lagebericht nach § 243 HGB) sollte die 

Bestimmung vereinfacht werden. 

§ 9 .~s. 2 und 7: 

Auc~ die verpfl~chtende Zustimmung des Stiftungsrates ~n diesen 

Fäl:en erscheint als unverhältnlsmäßig hoher administrativer 

~uf~and ~ür den CRF. 

§§ :.: und 12: 

)Jeben der begrüßenswerten Umsec:'Jng des EU-Rechts rahmens ::ehl t im 

Jor~iegenden EntNUrf zur Gänze ein Österreichbezug im Hinblick 

au:: die PrograI!l.ügestal tung. ''/or allem die im öffentlich­

rec~tlichen Bereich anfallenden Einnahmen aus Gebühren sollten in 

2i~em gewissen ~usmaß wieder einer inländischen Wertschöpfung 

=ugerUhrt werden, sodass sich Rundfunk in Österreich nicht 

:e,:::i:.glich auf cas .~..bspielen '''~'Jn äusländischen P~ogranunen 

bes=~ränkt, sondern auch das ~reative Potential der 
• 

jsterreichische!"'_ Filmwirtschaft entsprechend genutzt ·,,rird. 
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In diesem Zusammenhang weisen wir auf die unklare Absicherung der 

Landesstudios und der von ihnen produzierten Programme mit 

föderalem Österreichbezug hin. Eine Absicherung der finanzieller 

Ausstattung der Landesstudios zur weiteren Erfüllung ihrer 

regional bedeutsamen Programme sollte klarer festgeschrieben 

werden. 

3. Abschnitt: 

Grundsätzlich sollte bei der Festlegung der Werbebeschränkung 

darauf geachtet werden, dass einerseits den potentiellen 

Anbietern von Privatfernsehen ein ausreichender Werbemarkt zur 

Verfügung steht, andererseits jedoch der ORF nicht zu sehr in 

seinen Werbemöglichkeiten beschränkt wird. 

In diesem Sinn wird neuerlich vehement die Abschaffung der 

bundeseinheitlichen Abgabe auf Werbeleistungen (Werbesteuer) 

gefordert. Die Absenkung der früheren Anzeigen- bzw. 

2lnkündigungsabgabe 'Ion zumeist 10% auf nunmehr 5 % stell t zwar 

einen wesentlichen ?ortschritt im Sinne einer Entlastung der 

~irtschaft dar. De~~och sollte diese wet~bewerbsverzerrende 

Sonderabgabe, die =~ einer Schwächung des Wirtschaftsstandortes 

Österreich f~~rt, =~r Gänze abgeschafft ~erden. Gerade im 

Hinblick auf die c.::nstri ttenen Bestimmungen über die 

Werbebeschränkungen könnte diese r1aßnahme zu einer Belebung des 

österreichischen ~'Jerbemarktes führen und somi t den Aufbau einer 

wettbewerbs fähigen ?rivatfernsehlandschaft begünstigen. 

Darüber hinaus wäre aus unserer Sicht die ausdrückliche Erwähnung 

einer institutiona~isierten Werbekoopera~ion des ORF mit den ,. 

gesetzlichen :nteressenvertretungen notwendig, die gemäß § 21 

Abs. 2 der Zustimmung des Stiftungsrates bedarf. 
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§ 13 Abs. 1: 

In der drittletzten Zeile empfiehlt sich nach dem Wort "Ziel" die 

Setzung eines Beistrichs (" ... mit dem Ziel, den Absatz ... zu 

fördern. tf
) 

§ 13 Abs. 4 iZm mit § 16 Abs. 4: 

Der Zusammenhang dieser beiden Bestimmungen ist insofern 

irreführend, als in § 13 Abs. 4 ein Nerbeverbot für Spirituosen, 

in § 16 Abs. 4 jedoch die Kriterien für die Fernsehwerbung für 

sämtliche alkoholischen Getränke festgelegt werden. Eine 

~larstellung, dass diese Kriterien nicht für Spirituosen gelten, 

sollte daher eingefügt werden. 

§ 13 Abs. 5: 

Diese Bestimmung läßt einerseits Fragen offen und andererseits 

bestehende Probleme ungelöst. 

~inerseits erschei~t unklar, ~as unter dem Begriff 

I, ?rogrammhinwei s" -J-ers tanden ',..-ird. F~Tl.dererse i ts besteht zur Zeit 

::::as Problem der "C:~::;ss Promot:i::;n tf zT ..... ischen CRF-eigenen Angeboten. 

~as benachteiligt: ~::;r allem die Privatrundfunkbetreiber. Deshalb 

sollte im vorliege~den Entwurf eine ~lare ~rennung zwischen 

?rogrammhinweisenetwa auf ei~zelne Sendungen) und Imagewerbung 

sowie eine Präzisierung des 3egriffes "?rogrammhinweis" 

-:orgenorrunen werden. 

§ 13 F..bs. ~: 

Jie Werbewirtschaf~ erachtet iie Beschränkung auf österreichweite 

~erbung f~r wenig si~nvoll, ::::a gerade für die vorwiegend klein­

~nd mittelbetriebli::;h strukt~rierte esterreichische Wirtschaft 
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regionale Werbeangebote nicht nur kostengtinstiger, sondern auch 

zielgruppenorientierter sind. 

§ 13 Abs. 8! 

Werbezeiten im ORF sollten von Privatradiobetreibern in 

derselben Weise nichtdiskriminierend in Anspruch genommen werden 

können, wie dies für Printmedien möglich ist. Eine solche 

Bestimmung fehlt im vorliegenden Gesetzesentwurf und sollte daher 

in § 13 Abs. 8, der die Printmedien betrifft, eingearbeitet 

werden. 

~erbung im Fernsehen für periodische Druckwerke darf nach dem 

Gesetzestext nur auf den Titel (Namen des Druckwerks), nicht aber 

auf dessen Inhalte hinweisen. In der Praxis wird jedoch mit der 

Abbildung des periodischen Durckwerks auch eine auf dem Cover 

aufscheinende Meldung transportiert. Daher wäre es angebracht, 

derartige Werbung nicht im Zusammenhang mit Nachrichtensendungen 

zuzulassen, damit nicht der Eindruck entsteht, hier handle es 

sich um eine dem Objektivitätsgebot verpflichtete Meldung des 

ORF. Dafür sollte jedoch die Einschränkung entfallen, dass die 

~~r Werbung für periodische L~uctwerke geltende Besch~~nkung der 

Sendezeit nur zwei ~inuten der gesamten wöchent~ichen Werbezeit 

bet~agen darf. 

§ l4 fl..bs. 1: 

.=\..rn Ende der Z - ware das v-Jort "und" durch einen Beistrich, am 

Ende der Z 6 der ?unkt durch einen Beistrich zu ersetzen. 

:::n der Z 7 ist das Wort "nicht" ersatzlos zu streichen, da es 

ansonsten zu el~er doppelten ~erneinung käme. 
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§ 14 Abs. 5: 

Zumindest für den Bereich des öffentlich-rechtlichen Auftrags 

sollten die Werbebeschränkungen für Product Placement 

zurückgenommen werden, da gerade dieser Bereich für klein- und 

mit~elständische Unternehmen eine dringend notwendige 

Kommunikationschance bietet bzw. dies auch für soziale und 

humanitäre Zwecke in gewissem Ausmaß erforderlich erscheint. 

§ 15 Abs. 2: 

In der letz~en Zeile sollte der Begriff ~Rechteinhaber~ in die 

Mehrzahlfarm gesetzt oder das vorangehende Wort ~von" durch das 

War:: "einzelner" ersetzt werden. 

§ 15 Abs. 4: 

In der letzten Zeile muss es "volle" statt "voll" heißen. 

§ :'"7 Abs. 5: 

Die tägliche Gesamtwerbezeit (42 Minuten im Fernsehen, 172 

Mi~~~en im Hörfunk) bleibt zwar auf dem ersten Blick unverändert, 

wir::' j edoc!'. durch die Ni teinberechnung \~2n .2u1- und Absagen von 

Patronanzsendungen reduziert. 

§ :2 .Abs.1: 

Der Verweis zu § 4 P.bs. 4 geht ins Leere, da diese Bestimmung 

nicrl.t existiert. 

§ '::::Ja Abs.2.: 

Die .2u1gleict:ung der Rechtsstellung der >:itglieder des 

Sti:tungsrats an =ene der Aufsichtsräte ~iner Aktiengesellschaft 

ers=heint sinnvoll. 
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Das Verhältnis zwischen Z 1 und Z 3 sollte zur Vermeidung 

späterer Missverständnisse klargestellt werden. Die Bestimmungen 

lassen sich nämlich auch so lesen, dass die sechs nach Z 1 zu 

bestellenden Mitglieder auf die neun nach Z 3 zu bestellenden 

Mitglieder anzurechnen sind. 

§ 20a Abs. 6: 

Die Wahl des Generaldirektors mit einfacher Mehrheit wird im 

Sinne einer Beschleunigung des Wahlvorganges begrüßt. Im Hinblick 

auf die Verfahrensvereinfachung sollte die Beschlussfassung auch 

durch eine schriftliche Stimmabgabe ermöglicht werden. Das letzte 

Wort der sechsten Zeile muss "Er" statt "Es" heißen. 

§ 21 Abs. 1: 

Am Ende der Ziffern 15 und 16 sollte jeweils der Punkt durch 

einen Strichpunkt ersetzt werden. 

§ 21 Abs. 2: 

Die Bindung an die Zustimmung des stiftungsrates bei bestiillffiten 

Geschäften, wie der Veräußereng von Beteiligungen, wird 

grundsätzlich begr~ßt. Um jedoch den Stiftungsrat im einzelnen 

nicht miL 3agatellgeschäften zu belasten, sollte die ~infügung 

von 3eeragsgrenzen bzw. die Z~lässigkeit der FesLsetz~ng von 

Bet~agsgrenzen durch den Stif~ungsrat überlegt werden. 

In ~edaktioneller ::insicht iSL auszuführen, dass die ~,ruITL.rnerierung 

mit durchgängig aufsteigenden Zahlen erfolgen sollte, sodass aus 

der = la die Z 2 wird, aus der Z 2 die Z 3 usw. :n den Z 6 und 9 

ise der ?ettdruck zu beseitigen. Außerdem ist statt der ~ästchen 

die Währungs angabe ~Euro) einzuseezen. 
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§ 24 Abs. 1: 

In der zweiten Zeile muss es statt "für die Dauer dessen" "für 

die Dauer seiner" heißen. 

§ 24 Abs. 2: 

Der Beistrich zwischen den Wörtern "vier" und "und" ist über­

flüss~g. 

§ 26 Abs. 2 Z 3: 

Diese Bestimmung diskriminiert viele Privatradiobetreiber mit 

jahrelanger Medienerfahrung und kommt einem Berufsverbot nahe, 

das in umgekehrter :orm für ORF-Mitarbeiter nicht gilt. Auch in 

den Erläuterungen findet sich für diese Ungleichbehandlung keine 

Begründung. 

§ 28 Abs. 3: 

Um eine entsprechende Vertretung der Interessen der 

bsterreichischen Wirtschaft zu gewährleisten, ist die Bestellung 

von zumindest 2 VerLretern der Wirtschafts kammer Österreich 

beizubehalten, ~nsbesondere wenn man bedenkt, dass der 

?ublikumsrat insgesamL aus 35 Mitgliedern besLeht. 

§ 28 Abs. 5: 

Es sollte festgelegL werden, in welchem Medium die Dreier­

Vorschläge kundzumachen sind. 

§ 28 Ahs. 9: 

Die Nachprüfung der Wahlergebnisse durch die GIS ist sowohl aus 

technischen Gründen nicht ~öglich, da lediglich die Netzbetreiber 

Uber die erforderlichen Teilnehmernummern verfügen, als auch aus 
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verfassungsrechtlicher Sicht (Verletzung des 

Fernmeldegeheimnisses) bedenklich. 

§ 30 Abs. 1 Z 3: 

In welchen Fällen die Anrufung des Bundeskommunikationssenates 

erfolgen kann, wird erst in § 36 Abs. 1 Z 2 lit. b geregelt. Es 

empfiehlt sich, hier auf die genannte Bestimmung in einem 

Klammerausdruck hinzuweisen. 

§ 31 J...bs. 6: 

~ie Pflicht zur Veröffentlichung von Skonti und Rabatten im 

".=vntsblatt zur Wiener Zei tung" ist praxis fern und engt den 

Spielraum für die Geschäftsführung des ORF unverhältnismäßig 

stark ein. Diese Verpflichtung sollte daher auf die 

Veröffentlichung der Preise und Leistungen der Werbeaufträge 

beschränkt werden. 

§ 32 J...bs. :.: 

=~e Bestimmung steht in einern Spannungs- und Missverhältnis zu 

ien §§ 1 Pilis. 3 und l.O, denen zufolge der ORF der Objektivität 

anderen inhalt:~chen Vorgaben verpflichtet ist. § 32 Abs. 1 

betont jedoch die :~urnalistische Freiheit, Unabhängigkeit und 

~igenverantwortlic~keit aller programmgestaltenden und journalis­

tischen Mitarbeiter, ohne zugleich auf die Vorgaben der §§ 1 

.~s. 3 und 10 hinz~~eisen. ~s sollte daher die ausdrückliche 

-lerpflichtung auc!: der Mi tarbei ter, die §§ 1 Abs. 3 und 10 zu 

beachten, eingefügt werden. 

§ 30 Abs. 6: 

~~~e 3indung der 3eschwerdeberechtigung an den Eauptwonnsitz 

~rscheir.t nicht gerechtfertigt. Vielmehr sollte auch das 
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Vorliegen eines Nebenwohnsitzes zur Beschwerdeerhebung 

ausreichen. 

§ 37 Abs. 2: 

Es fehlt eine Bestimmung darüber, wer zwischen der Auflösung bzw. 

Abberufung eines Organs und der Neubestellung desselben dessen 

Geschäfte zu führen hat. 

§ 33 Abs. 1 und 2: 

Für die genannten Beträge ist eine Währungs angabe (Euro) 

einzufügen. 

1.2.2. Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem Bestimmungen für 

privates Fernsehen erlassen werden (Privatfernsehgesetz - PrTV-

G) : 

§ 2 Z 16, §§ 8, 13 Abs. -. 

Gru~dsätzlieh wird die Ermöglichung auch von privacem 

terrestrischen regionalen Fer~sehen begrüßt. Die Kabel ~v-

3e~reiber ~eisen ~edoeh auf dabei en~stehende Probleme ~in: So 

wec~selt ~~ Wien ~ieht nur die terres~rische Frequenz den 

3es~=zer, sondern es versehwi~det auch nWien heute" aus jem 

gewohnten ?rogrammumfeld. ~Jm::RF 2 vveiterhin zu empfangen, müssen 

die rein Lerres~riseh versorg=en Haushalte in Wien den ~anal 24 

ans=elle des bisherigen Kanals 34 einstellen. Auf diesem Kanal 

läuft jedoch nicht "Wien heu~eN 1 soc.dern "NÖ heute". "Wien heute" 

is~ = edoe:: :-,_acr. der }l..bsicht::::es Gesetzgebers Unter::"ieter i:n 

pri-;aten 3allungsraumfernsehen. Damit: gilt für l/48 eines 

Prcgram .. i'ns f"J.r c.ie Kabel-TV-Bet:reiber eine "illUSt carr'./'-

Bes=iIT~ung, :ür den Rest des ~ages (23~ Stunden) ~edoch nicht. 
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Deshalb müsste sichergestellt werden, dass die Kabelbetreiber bei 

der Vergabe der terrestrischen Wiener Lizenz sofort für ihre 

Kunden die ORF-Lokalinformation in ORF 2 einfügen dürfen. 

§ 3 Abs. 3 Z 2: 

Es muss dem Wort "Sendepersonal" ein "s" angefügt werden. 

§ 9 Abs. 3: 

Die Festlegung einer lOOer Grenze an Haushalten erscheint 

willkürlich gewählt und sachlich unbegründet. 

§ 11: 

Diese Bestimmung wird grundsätzlich im Hinblick auf die Meinungs­

und Angebotsvielfalt und die Vermeidung einer starken 

Medienkonzentration in Österreich begrüßt. Fraglich erscheint 

jedoch die Effizienz dieser Bestimmung, wenn die betroffenen 

Medieninhaber diese Bestimmung mit der Gründung von 

Tochtergesellschaf~en in der Praxis umgehen könnten. 

§ 12: 

~s erschein~ =~ag~~=~, ob mit der derzei=~aen Pr~oritätensetzung 

bei der Zuordnung ~~n Übertragungskapaz~=~ten der Umstieg von 

analogem auf digi~ales Fernsehen geförder= ~ird. Der Katalog 

sollte im Hinblick auf die bevorstehende ~~stellung auf digitales 

?ernsehen über~rü:= werden. 

§§ 13, 19 und Z 7 : 

~ir verweisen auf ~nsere Ausführu~g Z~ § - ~RF-Gesetz. 

§ 1 --; Abs. :. Z --!: 

In dieser Passage ~st die Schriftart ~" ~ereinheitlichen. 
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§ 20 Abs. 1: 

Bei einem Streit zwischen einem Kabelrundfunkveranstalter und 

einem Kabelnetzbetreiber über den Verbreitungsauftrag könnte nach 

dem vorliegenden Entwurf nur der Rundfunkveranstalter die 

~egulierungsbehörde anrufen. Dieses Antragsrecht sollte auch den 

Kabelnetzbetreibern eingeräumt werden. 

§ 20 Abs. 4 und 5: 

Es erscheint sachlich nicht gerechtfertigt, dass Inhaber einer 

bundesweiten Zulassung für die Verbreitung ihres 

?ernsehprogrammes in einem Kabelnetz ein marktübliches Entgelt zu 

entrichten haben, der ORF für die Verbreitung seines Programmes 

in einem Kabelnetz jedoch nicht. Die Bezahlung eines 

marktüblichen Entgeltes sollte für beide Seiten gelten. 

Die "Must Carry"-Regelung für die verpflichtende Übernahme von 

ORF-?rogrammen in ~abelnetze gemäß § 20 Abs. 5 wird auf die 

bundesweite Privatfernsehlizenz erweitert. Die Festlegung dieser 

~erpflichtung entgegen den Richtlinienentwürfen zum Telekom-Paket 

sollte aus Sicht der Kabel-IV Betreiber entfallen. 

=ie ~'Jirtschaftskarr.:::er Öster::::-eich begrüßt grundsätzlich die 

Gründung einer Arceitsgemei~schaft ~Digitale Plattform Austria~ 

zur ~rarbeitung ei~es Konzep~es zur Einführung von digitalem 

~undfunk in Öster::::-eich. ~s erscheint jedoch nicht sinnvol:, 

dieses Gremium als "Arbeitsgemeinschaft" einzurichten, da ihm der 

~orschrift ~ach eigentlich ~:assische Befugnisse eines Beirats 

zukommen. 
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Die aktive Mitarbeit an der "Plattform Digital Austria lf ist den 

betroffenen Wirtschafts kreisen und der Wirtschaftkarnmer 

österreich ein besonderes Anliegen. 

§ 49 Abs. 1: 

Hier sollte klargestellt werden, dass Freiheit, Eigenverantwort­

lichkeit und Unabhängigkeit die Mitarbeiter nicht von der Beach­

tung der Vorgaben der §§ 30 bis 33 entbinden. 

§ 61 Abs. 1 Z 2: 

statt "Hauptwohnsitz" sollte es nur "Wohnsitz" heißen. 

§ 64: 

Der Fettdruck und die Kästchen sind zu beseitigen, Euro-Angaben 

wären einzufügen. 

Wunschgemäß werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme sowie 

eine elektronische Fassung dem Präsidium des Nationalrates 

zugeleitet. 

Dr. Christoph Leitl 
Präsident 

Mit freundlichen Grüßen 

/ 
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